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Verlängerung der konjunktu-
rellen Kurzarbeit 

* Freie Unterkunft oder freie 
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1.1.2010 

* Freie Verpflegung als Sach-
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* Neue Beitragsbemessungs-
grenzen ab 1. Januar 2010 

* Schweinegrippe und Entgelt-
fortzahlung 

Termine Februar 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag3 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallen-
de Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Gewerbesteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Grundsteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Sozialversicherung6 24.2.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säum-
nis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss 
so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit er-
folgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt wer-
den. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankar-

beitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Bei-
tragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
22.2.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

In Zeiten der Wirtschaftskrise haben viele 
Vermieter Probleme mit der Vermietung 
ihrer Objekte. Es kann zu längeren 
Leerstandszeiten von Gewerbe- und 
Wohnimmobilien und auch einzelner Woh-
nungen kommen. Bei sinkenden Mietein-
nahmen und daraus resultierenden Verlus-
ten wird das Finanzamt besonders auf-
merksam und erkennt die geltend gemach-
ten Verluste ggf. gar nicht an. 
Der Bundesfinanzhof hatte über einen 
nicht seltenen Fall zu entscheiden: 
Eine Grundstückseigentümerin hatte 1976 
ein dreigeschossiges Gebäude mit Ge-
werberäumen und Wohnungen errichtet. 
Mehrere Wohnungen konnten trotz Ein-
schaltung eines Maklers nicht vermietet 
werden und auch Gewerberäume, die 
1988 umgebaut worden waren, standen     
: 

leer, weil u. a. ein Aufzug fehlte. Das 
Finanzamt erkannte die auf die leer 
stehenden Räumlichkeiten entfallenden 
Werbungskosten ab 2003 nicht mehr an. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-
fassung des Finanzamts. Die Vermie-
tungsbemühungen durch Einschaltung 
eines Maklers reichten nicht aus. Zeige 
sich aufgrund vergeblicher Vermietungs-
bemühungen, dass für ein Objekt kein 
Markt bestehe, muss der Vermieter 
zielgerichtet darauf hinwirken, z. B. 
durch Umbauten, einen vermietbaren 
Zustand des Objekts zu erreichen. Blei-
be der Vermieter untätig, spreche dies 
dafür, dass ein Vermietungsentschluss 
nicht bestehe. Die mit den leer stehen-
den Räumen in Zusammenhang stehen-
den Aufwendungen seien dann der pri-
vaten Vermögenssphäre zuzuordnen. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei jahrelangem Leerstand eines  
Gebäudes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung des Überschuldungsbegriffs gilt bis 31.12.2013 
Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde im Herbst 2008 - zunächst befristet bis 31.12.2010 - der Begriff der Überschuldung geändert. 
Danach muss ein Unternehmen trotz rechnerischer Überschuldung keinen Insolvenzantrag stellen, wenn es mittelfristig seine laufenden 
Zahlungen voraussichtlich leisten kann. Es ist also darauf abzustellen, ob die sog. Fortführungsprognose positiv ausfällt, z. B. weil ein 
Betrieb den Zuschlag für einen Großauftrag erhalten hat und damit seine Zahlungsfähigkeit über den gesamten Prognosezeitraum ge-
währleistet ist. 
Die Befristung dieser Änderung des Überschuldungsbegriffs in der Insolvenzordnung wurde nunmehr um drei Jahre verlängert. Damit 
führt bis zum 31.12.2013 eine rechnerische Überschuldung nicht zur Insolvenz, wenn eine positive Fortführungsprognose besteht. 

Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist 
für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, die 
Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag 
auf Fristverlängerung ab 2010 auch für diejenigen an, die ihre 
Voranmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgege-
ben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Voraus-

zahlungen) des Jahres 2009 mehr als 7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann 
das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe von Voran-
meldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen be-
freien. 
Wenn sich im Jahr 2009 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 
7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2010 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung 
für 2010 bis zum 10.2.2010 der monatliche Voranmeldungszeit-
raum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich 
abgeben, können Fristverlängerung für 2010 in Anspruch neh-
men, wenn sie bis zum 10.2.2010 einen Antrag beim Finanzamt 
stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann je-
weils einen Monat später fällig. 

 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervo-
rauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszah-
lungen für 2009 angemeldet und bis zum 10.2.2010 geleistet 
wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2011 
fällige Vorauszahlung für Dezember 2010 angerechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmel-
dungszeitraum Januar 2010 grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden 
müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrich-
ten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlän-
gerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich 
die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist 
in diesen Fällen bis zum 12.4.2010 zu stellen. 
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die abzuge-
benden Zusammenfassenden Meldungen. Ein einmal gestellter 
und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer 
den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlänge-
rung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit 
neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmel-
dungszeitraum. 

 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2010 beantragen 

Einzelunternehmer A hatte in seinem Betriebsvermögen einen 
Pkw, dessen private Nutzung er nach der sog. 1 %-Regelung 
ansetzte. Er nutzte ihn auch für Fahrten im Zusammenhang 
mit einer Beteiligung an der gewerblichen B-GbR, die ihm 
entsprechendes Kilometergeld zahlte. Das Finanzamt erhöhte 
den privaten Pkw-Nutzungsanteil des A um die anteilig auf die 
Nutzung bei der B entfallenen Pkw-Kosten. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanz-
amts, weil durch die 1 %-Regelung lediglich die private Nut-
zung abgegolten ist, nicht aber die Nutzung für andere 
Einkunftsquellen. 
 

Nutzung eines PKW für andere 
Einkunftsquellen ist nicht durch 1%-
Regelung abgegolten 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhin-
weis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-
finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2007: 
 
 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

 

2010: Insolvenzgeldumlage wird erhöht 
 
Aufgrund der Wirtschaftskrise und der 
dadurch bedingten Zunahme von Fir-
meninsolvenzen muss die Insolvenz-
geldumlage von 0,1 % (2009) auf 0,41 % 
ab 1. Januar 2010 angehoben werden. 
Dies wird der Bundesrat am 
18. Dezember 2009 bestätigen. 
Das Insolvenzgeld dient zum Ausgleich 
des Nettolohnanspruchs der Arbeitneh-
mer für die letzten drei Monate vor Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens. Die dafür 
nötigen Mittel werden durch die Insol-
venzgeldumlage erbracht. 

Einzug durch die Krankenkas-
sen 
Seit 1. Januar 2009 ziehen die Kranken 

kassen die Insolvenzgeldumlage zu-
sammen mit den Sozialversicherungs-
beiträgen ein. Diese Neuerung ist 
längst für alle Beteiligten gewohnte 
Praxis. Erleichtert wurde die Umstel-
lung vor allem durch die maschinelle 
Entgeltabrechnung, die den Beitrags-
einzug insgesamt stark vereinfacht 
hat. 
Die Insolvenzgeldumlage wird aus-
schließlich vom Arbeitgeber finanziert; 
Arbeitnehmer sind daran nicht betei-
ligt. Ausgenommen von der Umlage 
sind Privathaushalte, sofern der Ar-
beitgeber eine natürliche und keine 
juristische Person ist. 
Auch Arbeitgeber der öffentlichen  

Hand (wie Bund, Länder und Ge-
meinden) und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (wie beispiels-
weise Krankenkassen) entrichten 
keine Insolvenzgeldumlage. 
Bei Beschäftigungsverhältnissen in 
privaten Haushalten, die mit Dienst-
leistungsagenturen oder anderen 
Unternehmen abgeschlossen wur-
den, muss die Insolvenzgeldumlage 
hingegen abgeführt werden. Glei-
ches gilt, wenn neben der haus-
haltsnahen Tätigkeit zusätzlich im 
Betrieb bzw. in dessen Geschäfts-
räumen gearbeitet wird. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Regelungen zur Altersteilzeit 
profitieren Arbeitnehmer wie auch Un-
ternehmen gleichermaßen. Ältere Ar-
beitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt 
sind, können gleitend und frühzeitig in 
den Ruhestand gehen. Finanzielle An-
reize bieten Unternehmen die Möglich-
keit, die frei werdenden Arbeitsplätze 
neu - also beispielsweise mit Arbeitslo-
sen oder Auszubildenden - zu besetzen. 
Um den finanziellen Verlust während der 
Altersteilzeit und wegen der später zu 
erwartenden Rente zu mindern, stockt 
der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt auf 
und zahlt zusätzliche Beiträge zur Ren-
tenversicherung. Diese zusätzlichen 
Leistungen werden dem Arbeitgeber von 
der Bundesagentur für Arbeit erstat-
tet - vorausgesetzt der durch Altersteil-
zeit frei werdende Arbeitsplatz wird wie-
derbesetzt. Auch ist der Erstattungsan-
spruch befristet und gilt nur noch für 
Altersteilzeitarbeit, die vor dem 
1. Januar 2010 beginnt. 

Altersteilzeitmodelle 
So reduziert der Arbeitnehmer bei der 
kontinuierlichen Altersteilzeit (auch 
Gleichverteilungsmodell genannt) über 
den ganzen Zeitraum der Altersteilzeit 
seine Arbeitszeit auf die Hälfte seiner 
ursprünglichen Arbeitszeit. Möglich ist 
dies beispielsweise als klassische Halb-
tagsbeschäftigung; aber auch ein tägli-
cher, wöchentlicher oder monatlicher 
Wechsel zwischen Arbeit und Freizeit ist 
denkbar.  
Bei einem anderen Arbeitszeitmodell 
- der am häufigsten anzutreffenden Art 
der Altersteilzeit - werden zwei gleich 
große Zeitblöcke gebildet. In diesem 
sogenannten Blockmodell schließt sich 
eine Freizeitphase an die vorangegan-
gene Arbeitsphase an. Zunächst arbeitet 
der Arbeitnehmer weiterhin im Umfang 
der bisherigen Arbeitszeit, erhält aber 
nur die Hälfte seines bisherigen Ent-
gelts. Mit der anderen Hälfte des Ar-        
. 
 

beitsentgelts wird ein Wertguthaben 
aufgebaut, das dann in der Freizeit-
phase den Lebensunterhalt des Ar-
beitnehmers sichert. 
Altersteilzeitarbeit im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinne ist aber auch 
nach dem Jahr 2009 möglich, solange 
· das Altersteilzeitgesetz, 
· die steuerrechtlichen Regelungen 

und  
· die spezialgesetzlichen Regelun-

gen im Sozialgesetzbuch nicht 
aufgehoben werden. 

Weiterhin muss gewährleistet sein, 
dass das Arbeitsentgelt entsprechend 
dem Altersteilzeitgesetz durch den 
Arbeitgeber aufgestockt wird und 
zusätzliche Rentenversicherungsbei-
träge entrichtet werden. Eine Ver-
pflichtung hierzu besteht für längstens 
sechs Jahre, auch wenn die Altersteil-
zeit über diesen Zeitraum (z. B. 
10 Jahre) hinausgeht.  

Bundeskabinett beschließt Verlängerung der konjunkturellen Kurzarbeit 

Wird im Jahr 2010 mit konjunktureller Kurzarbeit begonnen, so 
zahlt die Bundesagentur für Arbeit (BA) bis zu 18 Monate lang 
Kurzarbeitergeld. 
Dies sieht die Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld vor, die das Bun-
deskabinett am 25.11.2009 beschlossen hat. 

Ohne die Verordnung würde ab dem 1.1.2010 die gesetzliche 
Bezugsfrist von sechs Monaten gelten. 
Unternehmen, die im Laufe des Jahres 2009 mit Kurzarbeit 
begonnen haben oder beginnen, kommt allerdings noch eine 
Bezugsfrist von 24 Monaten zugute. 

 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2010 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu 
berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

freier Wohnung: 
· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis zu berücksichti-

gen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen. 
· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt geführt wer-

den kann. 

freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Alte und Neue Bundesländer 204,00 6,80 
 
· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. 
· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, 

vermindern sich die Werte. 

 

Altersteilzeit - Förderung durch die Agentur für Arbeit läuft aus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freie Unterkunft oder Freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2010 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbei-
träge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur 
Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es 
keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Werte: 
 Monat 

€ 
Kalendertag 

€ 
Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 215,00 7,17 
Werte für teilweise Gewährung freier Verpfle-
gung 
Frühstück 47,00 1,57 
Mittag- u. Abendessen je 84,00 2,80 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,57 € für das Frühstück   
· 2,80 € für Mittag-/Abendessen. 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2010 
Ab 1. Januar 2010 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung: 

 2010 
jährlich 

€ 

2009 
jährlich 

€ 

2010 
monatlich 

€ 

2009 
monatlich 

€ 

2010 
täglich 

€ 

2009 
täglich 

€ 
West 
Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Rentenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 
Arbeitslosenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 
Ost 
Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Rentenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 
Arbeitslosenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer Krankenkasse 
versicherten Arbeitnehmer 49.950 €. Für die am 31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die 
Grenze 45.000 €. 

 

Schweinegrippe und Entgeltfortzahlung 
 Erkranken Arbeitnehmer im Fall einer 
Pandemie - zum Beispiel an der soge-
nannten Schweinegrippe - löst dies auch 
einen Erstattungsanspruch für die an der 
Umlage U1 (Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit) teilnehmenden Unternehmen 
aus. 

Arbeitsleistung 
Der Arbeitnehmer ist auch in Zeiten 
einer Pandemie verpflichtet, seiner Ar-
beitsleistung nachzukommen. Erhöht 
sich die Gefahr einer Ansteckung, kann 
er nicht allein deshalb von der Arbeit 
fernbleiben. Allerdings kann der Arbeit-
geber einzelne oder alle Arbeitnehmer 
(auch ohne konkrete Hinweise auf eine 
Erkrankung) von der Arbeitsleistung 
entbinden. Zu berücksichtigen ist hier, 

dass das Unternehmen damit in den 
sogenannten Annahmeverzug kommt, 
sodass der ausgefallene Arbeitslohn 
weitergezahlt werden muss. Dieses 
fortgezahlte Entgelt kann der Arbeitge-
ber jedoch nicht mit der Entgeltfortzah-
lungsversicherung abrechnen, da der 
Arbeitnehmer nicht tatsächlich arbeits-
unfähig erkrankt ist. Dies gilt auch dann, 
wenn der Arbeitnehmer für diese Zeit 
bezahlten oder unbezahlten Urlaub 
beantragt. 

Tätigkeitsverbot 
Um beispielsweise die Weiterverbrei-
tung der Erkrankung zu verhindern, 
kann ein Tätigkeitsverbot von der zu-
ständigen Behörde - dem Gesundheits-
amt am Hauptwohnsitz des Arbeit-          
.     

nehmers - ausgesprochen werden.  
Im Fall eines Tätigkeitsverbotes erhält 
der Arbeitnehmer eine finanzielle 
Entschädigung (diese entspricht der 
üblichen Entgeltfortzahlung), die zu-
nächst für die ersten sechs Wochen 
vom Arbeitgeber ausgezahlt wird. 
Danach erstattet auf Antrag die zu-
ständige Behörde, die von der jeweili-
gen Landesbehörde bestimmt wird 
(z. B. Gesundheitsämter), die Ent-
schädigung in Höhe des Krankengel-
des. 
Diese Entschädigungsleistung kann 
ebenfalls nicht mit der Entgeltfortzah-
lungsversicherung abgerechnet wer-
den. 


